


Brandenburg
Zu Besuch bei der Vereinigung der Rechtspfleger Österreichs

„12-köpfige Delegation brandenburgi­
scher Rechtspflegerinnen und Rechts­
pfleger zu Gast im Burgenland bei der Ver­
einigung der Rechtspfleger Österreichs“

Auf Einladung der Vereinigung der Rechts-
pfleger Österreichs (VDRÖ) machte sich 
eine  kleine Delegation von 12 branden-
burgsichen Rechtspflegern auf den Weg 
ins Burgenland/Österreich. Walter Szöky, 
Rechtspfleger im Firmenbuch des Bezirksge-
richts Wien und Marco Zegula beim Amts-
gericht Bernau hatten die Reise im Detail 
organisiert. Zum gegenseitigen Kennenlern 
veranstalteten die österreichischen Kolle-
gen am ersten Abend eine Weinverkostung 
auf  dem Weingut Herrnwald in Gols, der 
größten Weinbaugemeinde Österreichs. 
Und wenn 20 Rechtspfleger beim Wein zu-
sammen sitzen, dann bleiben natürlich fach-
liche Gespräche nicht aus. Und so fand an 
diesem Abend ein reger Austausch über die 
Funktion der Gerichte und der Aufgaben 
der Rechtspfleger in beiden Ländern statt.

Für den nächsten Tag stand ein Besuch des 
Justizbildungszentrums Schwechat (Vorort 
von Wien) auf dem Programm, die in einem 
wunderschönen Schloss untergebracht ist. 
Nach der Begrüßung durch den Direktor 
Walter Hebauer hörten wir Vorträge von 
Michael Lackenberger zu Geschichte und 
rechtlicher Stellung des Rechtspflegers in 
Österreich und von Walter Szöky einen 
Vortrag zur Rechtspflegerausbildung. An-
ders als der deutsche Rechtspfleger ist der 
österreichische Rechtspfleger auch in der 
Verfassung verankert.

Mit einer Besichtigung des Justizzentrums 
Wien Mitte setzen wir das Programm am 
darauffolgenden Tag fort, wo wir vom 
Hausherrn, Herrn Hofrat Dr. Rainer Geiss
ler in der 24. Etage des Gebäudes empfangen 
wurden. Herr Dr. Geissler gab uns bei einer 
Tasse Kaffee einen Überblick über die Struk-
tur der Justiz in Österreich. Ganz nebenbei 
genossen wir den einmaligen Ausblick vom 
Präsidentenbüro auf die Wiener Altstadt. 
Vorträge von Karl Vyhnhalek zum öster-
reichischen Grundbuchverfahren und von 
Walter Szöky zum Firmenbuchverfahren 
(Handelsregister) rundeten den gelungen 
Tag ab.

Mit einem gemeinsamen Essen beendeten 
wir den offiziellen Teil der Studienreise. 
Marc Genert, der Vorsitzende unseres 
Landesverbandes, lud die österreichischen 
Kollegen zu einem Gegenbesuch ein und 
bedankte sich bei ihnen für die gute Orga-
nisation und die informativen Veranstal-
tungen.Justizbidlungszentrum Schwechat

Rheinland-Pfalz
Der rheinland-pfälzische Rechtspfleger ist „spitze und filmreif “

Am 4. 3. 2009 fanden in Kaiserslautern die 
Dreharbeiten für den berufskundlichen 
Film über das Berufsbild des Rechtspflegers 
statt. Der Bund Deutscher Rechtspfleger, 
Landesverband Rheinland-Pfalz hat in 
Zusammenarbeit mit der TELEPOINT 
MEDIEN Produktionsgesellschaft mbH, 
Schenefeld im Auftrag der Bundesagentur 
für Arbeit einen knapp zehnminütigen Film 
über das breit gefächerte Tätigkeitsfeld 
der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
konzipiert und gedreht.

Dieser Film wird u. a. auf www.berufe.tv 
und im Berufsinformationszentrum („BIZ“) 
veröffentlicht. Er soll Berufseinsteigern die 

Wahl des späteren Berufs erleichtern. So 
vermitteln echte Rechtspfleger und nicht 
etwa Schauspieler den Reiz und den 
Anspruch, den der Beruf des Rechtspflegers 
als sachlich unabhängiger Fachjurist bei 
Gerichten und Staatsanwaltschaften aus
macht. 

Alle Beteiligten sind sich einig, dass 
dieser Film nicht nur zur qualifizierten 
Nachwuchsgewinnung, sondern auch zur 
besseren Außendarstellung des Rechts-
pflegers beitragen wird.

Der BDR Rheinland-Pfalz arbeitete eng 
mit  der Produktionsfirma zusammen und 

konnte so erreichen, dass der Dreh in 
Kaiserslautern in dem dortigen modernen 
Justizzentrum stattfand. „Rheinland-Pfalz 
ist  der richtige Drehort für diesen Film“, 
freute sich die Landesvorsitzende Andrea 
Meyer, Trier „100 Jahre Rechtspfleger feiern 
wir in Rheinland-Pfalz ganz besonders, 
da es uns gelungen ist, hier im Land die 
größtmögliche Übertragung richterlicher 
Aufgaben auf den Rechtspfleger zu errei
chen. 

Der Rechtspfleger in Rheinland-Pfalz steht 
somit in seinem Tätigkeitsfeld und seiner 
Verantwortung an der Spitze des gesamten 
Bundesgebietes.“ 
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Verein der Rechtspfleger im Bundesdienst

Rechtspolitischer Neujahrsempfang im BMJ

Am 20. Januar 2009 fand im Bundes
ministerium der Justiz in Berlin der diesjährige 
rechtspolitische Neujahrsempfang statt. 

Die Bundesministerin der Justiz, Brigitte 
Zypries, konnte dazu viele Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Bundestag und dem 
Rechtsausschuss, so wie zahlreiche Vertreter 
aus der Justiz, aus den Verbänden und den 
Ländern begrüßen. Für den VRB nahmen 
der Vorsitzende Thomas Kappl und der 
Leiter des Büros Berlin, Heinrich Hellstab 
teil.

In ihrer Ansprache machte die Ministerin 
deutlich, dass Privatisierung, Deregulierung 
und ein schwacher Staat nicht nur zu 
einer Gefahr für die Wirtschaft geworden 
sind: „Dies hat auch die Justiz in unserem 
Land geschwächt. Ich denke an die Pri
vatisierung von Justizaufgaben, an die 
Arbeitsüberlastung in weiten Teilen der 
Justiz oder den beschämend schlechten 
Bauzustand von vielen Gerichten oder 
Haftanstalten. Die Justiz muss in Bund und 
Ländern ihren Stellenwert als dritte Gewalt 
selbstbewusst behaupten. Und zwar nicht 
um ihrer selbst willen, sondern damit sie 
ihre Aufgaben ordentlich erfüllen kann.

Wenn ein Mittelständler wegen langer 
Terminstände bei den Gerichten mehr als 
ein Jahr braucht, um seine Forderungen 
durchzusetzen, dann kann so etwas 
existenzvernichtend sein. Gutes Recht ist 
deshalb auch schnelles Recht. Wenn die Justiz 
mutmaßliche Straftäter wegen überlanger 
Untersuchungshaft entlassen muss, weil 
die Staatsanwaltschaften hoffnungslos 
überlastet sind, dann gefährdet dies die 
Sicherheit und das Zutrauen in unseren 
Rechtsstaat. Wenn komplexe, internationale 
Wirtschafts- und Steuerdelikte nicht mehr 
sachkundig aufgeklärt werden können, dann 
drohen Gerechtigkeit und Integrität unserer 
Wirtschaft auf der Strecke zu bleiben.

„Darf Justiz nichts kosten?“ Sie kostet 
uns tatsächlich nicht viel – pro Tag und 
Bundesbürger etwa 45 Cent. Gerichte, 
Strafvollzug, Justizministerien alles inklu

sive. Das ist nicht viel Geld für eine 
Institution, von der die Menschen und 
die Wirtschaft nicht weniger erwarten als 
Rechtsfrieden, Sicherheit, Freiheitsschutz 
und Gerechtigkeit. 

Es ist eine Verpflichtung der Politik, 
dafür zu sorgen, dass die Justiz ihre 
großen Aufgaben erfüllen kann, und 
zwar selbst: Für  Privatisierungen im 
Justizbereich sehe ich  überhaupt keinen 
Bedarf. Die Justiz kann  es besser und 
– mit den richtigen Vorgaben – meist 
auch günstiger als Private. Dafür müssen 
aber die Rahmenbedingungen stimmen, 
zum Beispiel die Personalausstattung. 
Bei der Bundesanwaltschaft haben wir 
gerade 21 zusätzliche Stellen geschaffen, 
damit wir die neuen Befugnisse zur 
Terrorismusbekämpfung auch rechtsstaats-
konform nutzen können. 

Das ist aber nicht überall so. Es gibt 
Defizite  bei den Ländern und beim Bund. 
Wir sollten uns dabei weniger gegenseitig 
Vorhaltungen machen. Stattdessen müssen 
wir gemeinsam an einem Strang ziehen und 
die Forderungen der Justiz selbstbewusst 
vertreten – vor allem gegenüber den 
Finanzministern. 

Wir müssen dabei deutlich machen, dass 
eine starke Justiz im Interesse unserer ganzen 
Gesellschaft ist. Ich weiß, dass das nicht 
einfach ist. Auch mir gibt Peer Steinbrück 
nicht freiwillig mehr Geld. Deshalb dürfen 
wir aber nicht nachlassen sondern müssen 
unsere Anstrengungen noch verstärken, 
damit klar wird: Justiz ist ein kostbares Gut. 
Gutes Personal und gute Leistung bekommt 
man allerdings nicht zum Dumpingpreis. 
Das gilt für die Justiz und genauso für die 
Anwaltschaft. 

Bei der Anwaltsvergütung brauchen wir 
möglichst rasch Verbesserungen bei Asyl- 
und Sozialrechtssachen und mit einer 
gründlichen Evaluierung der Vergütung 
haben wir begonnen. Was die Justizbesoldung 
angeht, da haben wir im Bund vor einem 
Jahr eine ordentliche Erhöhung beschlossen. 

Jetzt stehen die Tarifverhandlungen der 
Länder an. Ich hoffe sehr, dass es auch 
dabei zu einer Anpassung kommt, die der 
Bedeutung der Justiz gerecht wird.

Qualität hängt aber nicht nur vom Geld ab. 
Es geht auch um moderne und effiziente 
Strukturen. Sie sind auch deshalb nötig, 
damit der Justizstandort Deutschland 
international weiter attraktiv bleibt. Vor 
einigen Wochen habe ich mit den großen 
Justizorganisationen das „Bündnis für das 
deutsche Recht“ gegründet. Zusammen 
wollen wir die Position des deutschen 
Rechts im Wettbewerb der Rechtsordnung 
stärken. 

Mehr Engagement ist aber nicht nur 
im Ausland notwendig. Auch die Justiz 
hier in Deutschland steht in einem 
globalen Wettbewerb. Schon heute gibt es 
Rechtsgebiete, in denen die Parteien aus 
aller Welt gezielt zu uns nach Deutschland 
kommen. Das liegt an der hohen Qualität 
von Recht und Justiz bei uns. Ein Beispiel 
dafür ist die Patentgerichtsbarkeit. Ich 
meine, die Justiz sollte den Ehrgeiz haben, in 
weiteren Rechtsgebieten Weltmarktführer 
zu werden.“
 

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries 
Vorsitzendesr des VRB Thomas Kappl
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Förderverein für Rechtsreform 
und Rechtspflegerfortbildung
66606 St. Wendel, Zum Bauerstall 9, Tel. 06854/8217; Mail: post@foerderverein-online.net

Im April d. J. wird der am 23. April 2008 
anlässlich des Rechtspflegertages 2008 in 
Potsdam gewählte neue Vorstand des För-
dervereins für Rechtsreform und Rechts-
pflegerfortbildung e. V. 1 Jahr „in Amt und 
Würden sein“.  Im Vorstand sind nunmehr 
tätig: Wolfgang Hildner, St. Wendel, Vor
sitzender – Wolfgang Mathias, Koblenz, 
Stv.  Vorsitzender – Hans Burster, Hanau, 
Stv. Vorsitzender – Peter Staab, Schmits
hausen, Stv. Vorsitzender.

Wolfgang Hildner hat neben dem Amt des 
Vorsitzenden die Geschäftsführung des Ver-
eins übernommen, die er bereits seit 1985 
ausführte. Wolfgang Mathias obliegt u. a. die 
Organisation der jährlichen Fortbildungsse-
minare an der Fachhochschule für Rechts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Bad Münstereifel. Hans Burster, der bereits 
vor seiner Wahl  als Stellvertretender Vorsit-
zender die Fondsverwaltung der Gruppen-
Sterbegeldversicherung übernommen hatte, 
übt diese umfangreiche und zeitaufwendige 
Tätigkeit nunmehr im neuen Vorstand aus. 
Peter Staab – bis zur Neuwahl  schon etli-
che Jahre als Schatzmeister tätig – hatte sich 
bereit erklärt, dieses Amt weiterhin zu über-
nehmen.  In seiner konstituierenden Sitzung 
hat der neue Vorstand diese Aufgabenvertei-
lung  für die neue Amtsperiode beschlossen. 
Die o. a. Mitglieder des Vorstandes verfügen 
sämtlich über langjährige Erfahrung in ver-
schiedenen Gremien des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger und seinen Landesverbänden 
in diversen Führungsfunktionen. 

Die Hauptversammlung des Fördervereins 
– sein höchstes Beschlussgremium – hat 
die Kollegen Hansgeorg Groh, Dellfeld, 
(bisher: Vorsitzender des Fördervereins) 
und Günter Reiß, Schwetzingen (bisher: 
Stellvertretender Vorsitzender) in Würdi-
gung ihrer Verdienste um den Förderverein 
für Rechtsreform und Rechtspflegerfort-
bildung zum Ehrenvorsitzenden und zum 
Ehrenmitglied ernannt; Wolfgang Hildner 
würdigte als neu gewählter Vorsitzender den 
langjährigen, unermüdlichen Einsatz dieser 
beiden Kollegen, die ebenfalls lange Jahre 
in Gremien des Bundes Deutscher Rechts- 

pfleger für unseren Berufsstand engagiert 
tätig waren.

Desweiteren hat die Hauptversammlung des 
Vereins am 23. 4. 2008 in Potsdam eine um
fangreiche Satzungsänderung zur Anpassung 
an die Satzungsbestimmungen des Bundes 
Deutscher Rechtspfleger e. V. verabschiedet.

Das erste, vom neuen Vorstand des Förder-
vereins unter Federführung von Wolfgang 
Mathias durchgeführte Fortbildungsseminar 
an der Fachhochschule für Rechtspflege des 
Landes NRW in Bad Münstereifel  (Thema: 
Kostenfestsetzung und Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz) war wiederum ein voller Erfolg. 
Auch zu diesem Seminar hatten sich wieder 
erheblich mehr Interessenten angemeldet, 
als Teilnehmer berücksichtigt werden konn-
ten. Wolfgang Mathias war es gelungen, 
kompetente und sachverständige Referenten 
zu gewinnen, u. a. Rechtsanwalt Schneider 
aus Neunkirchen bei Bonn, zuständig im 
Deutschen Anwaltsverein für die Fortent-
wicklung des Rechtsanwaltsvergütungsge-
setzes. So gestaltete sich das Seminar für die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen höchst 
interessant und abwechslungsreich. Der 
Samstagvormittag des Seminar-Zeitraums 
diente einem ausgiebigen Erfahrungsaus-
tausch unter den Seminar-Teilnehmern. Die 
Kosten des Seminars trägt der Förderverein. 
Daneben hat unser Verein Fortbildungs-
veranstaltungen der Landesverbände des 
Bundes Deutscher Rechtspfleger durch die 
Gewährung von Zuschüssen in nicht uner-
heblichem Umfang unterstützt. Dies wird 
auch in Zukunft so bleiben.

Der Förderverein finanziert die Durch
führung seiner satzungsgemäßen Aufgaben 
(Rechtsreformvorhaben, Rechtspflegerfort-
bildung) durch seine Einnahme aus Mit-
gliedsbeiträgen (allgemeine Mitgliedschaft), 
Zuwendungen aus den Überschussanteilen 
der bestehenden Gruppen-Sterbegeldversi-
cherung sowie von Spenden und der Zuwei-
sung von Bußgeldern. Um eine solide finan-
zielle Basis für regelmäßig fließende Einnah-
men zu schaffen, hatte der Förderverein vor 
langen Jahren mit der Versicherung DBV, 

Wiesbaden, einen Gruppenvertrag über 
diese Art der Versicherung abgeschlossen. 
Aufgrund von Zuwendungserklärungen 
der Mitglieder dieser Versicherung zahlt die 
DBV (jetzt: DBV-Winterthur) einen Teil 
der aus der Gruppen-Sterbegeldversiche-
rung erzielten Überschussanteile an den 
Förderverein aus; diese Zuwendungen stel-
len die Haupteinnahmequelle des Vereins 
dar. Der Verein verfügt z. Zt. über rund 
140 Mitglieder, Tendenz leider zurück-
gehend. In den letzten Jahren – zuletzt 
Anfang 2008 – hat der Förderverein ver-
sucht, weitere Mitglieder für die Gruppen-
Sterbegeldversicherung durch Werbemaß-
nahmen zu gewinnen, leider nur zunächst 
mit mäßigem Erfolg und – zuletzt 2008 
– ohne Erfolg. Erfreulicherweise sind dem 
Verein in den letzten Monaten wieder 
Bußgeldzuweisungen zugute gekommen, die 
wir – wie alle Einnahmen – für die Finan
zierung unserer satzungsgemäßen Aufgaben 
verwenden werden. 

Der amtierende Vorstand des Förderver-
eins hat sich zudem einen strikten Sparkurs 
verordnet, um die Ausfälle bei den Zuwei-
sungen aus der Gruppen-Sterbegeldversi-
cherungen wenigstens etwas kompensieren 
zu können und hofft, dass auch künftig eine 
Konsolidierung der Finanzen des Vereins 
gewährleistet werden kann.

Zu Beginn diesen Jahres hat uns das Finanz-
amt St. Wendel  nach sorgfältiger, intensiver 
Prüfung unserer Einnahmen- und Ausgaben
positionen wiederum einen Freistellungs-
bescheid betreffend die Verlängerung der 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit  erteilt. 
Diese Überprüfung erfolgt alle zwei Jahre 
äußerst genau.

Der Förderverein für Rechtsreform und 
Rechtspflegerfortbildung e. V.  wird – solange 
es die Einnahmen zulassen  – seine satzungs-
gemäßen Aufgaben zum Wohle  der Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfleger in der Bun-
desrepublik Deutschland und – ein Wunsch 
– in der Europäischen Union  engagiert und 
verantwortungsbewusst erfüllen.
(Wolfgang Hildner)
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Vereinsregister
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Erleichterung elektronischer Anmeldungen zum Vereins­

register und anderer vereinsrechtlicher Änderungen

Das Bundesministerium der Justiz hat dem 
Bund Deutscher Rechtspfleger Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu einem Gesetzentwurf 
zur Erleichterung elektronischer Anmel
dungen zum Vereinsregister und anderer 
vereinsrechtlicher Änderungen gegeben. 
Der Entwurf enthält vor allem Regelungen 
über die elektronische Anmeldung und 
Einreichung von Dokumenten zum Ver- 
einsregister und daneben einzelne über
wiegend klarstellende Änderungen des 
Vereinsrechts. Auf die Vorlage von Ur- 
schriften der Satzung oder satzungs- 
ändernder Beschlüsse und deren Rück- 
sendung mit der registergerichtlichen 
Eintragungsbescheinigung soll künftig ver- 
zichtet werden. Für die Beschlussfassung 
in der Mitgliederversammlung soll die 
Mehrheit der „abgegebenen Stimmen“, nicht 
der „erschienenen Mitglieder“, erforderlich 
sein, sodass Enthaltungen nicht als Nein-
Stimmen gewertet werden. Der Verein soll 
auch durch die Rechtskraft eines Beschlusses 
über die Abweisung eines Insolvenzantrags 
mangels Masse aufgelöst werden. Nach einer 
Liquidation ist die Beendigung des Vereins 
zur Eintragung anzumelden.

Der BDR begrüßt die wesentlichen Grund
züge des Entwurfs. Kritisch stehen wir je
doch dem Verzicht auf die Vorlage von 

Urschriften der Satzung oder satzungsän
dernder Beschlüsse gegenüber. Sie würden 
als grundlegende Dokumente der Vereins
tätigkeit mit erheblicher Bedeutung für den 
Verein, seine Vereinsmitglieder und seine 
Vertragspartner abgewertet werden. Die Sat- 
ung und satzungsändernde Beschlüsse soll- 
ten vielmehr als öffentlich beglaubigte Ab- 
schriften mit einem einfachen elektronischen 
Zeugnis versehen einzureichen sein.

Da gerade bei elektronischen Dokumenten 
die geltende Fassung aus der Ur-Satzung 
mit satzungsändernden Beschlüssen häufig 
nur schwer nachzuvollziehen ist und 
Anmeldungen satzungsändernder Beschlüsse 
zum Vereinsregister, regelmäßig von juris
tischen Laien formuliert, nicht selten  
die für den Rechtsverkehr erforderliche 
Klarheit vermissen lassen, sollte mit jeder 
Anmeldung einer Satzungsänderung auch 
eine fortlaufend lesbare Fassung der 
Satzung einzureichen sein. Eine wesentliche 
Erschwernis für die Vereine ist damit nicht 
verbunden, da die Anmeldung ohnehin in 
öffentlich beglaubigter Form einzureichen 
ist. Vielmehr wäre die Existenz einer 
fortlaufend lesbaren Fassung auch für die 
Vereine selbst, etwa bei einem Wechsel im 
Vorstand, hilfreich und kann Streitigkeiten 
über den Inhalt der Satzung vermeiden.

Weitere Vorschläge des BDR betreffen 
die Klarstellung von Vorschriften über 
die anmeldepflichtigen Personen und ein 
Wiederaufgreifen von Vorschlägen eines 
Gesetzentwurfs aus dem Jahr 2004, die eine 
bessere Abgrenzungsmöglichkeit zwi-schen 
wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen 
Vereinen boten und die Auflösung eines 
Vereins, der satzungswidrig einen wirt
schaftlichen Zweck verfolgt, durch den 
Rechtspfleger vorsahen.

Schließlich regt der BDR an, für Anmel
dungen zum Vereinsregister wieder eine 
Beurkundungszuständigkeit der Amtsge
richte einzuführen. In der derzeitigen Praxis 
werden Anmeldungen häufig von den 
Notaren lediglich als Boten übermittelt mit 
der Bitte, weitere Korrespondenz unmittelbar 
mit dem Verein zu führen. Die Anmeldungen 
sind jedoch vielfach mit Mängeln behaftet. 
Den Vereinsvorständen als juristischen 
Laien sind die Anmeldeerfordernisse mit 
schriftlichen Zwischenverfügungen oft 
schwer zu vermitteln. Eine unmittelbare 
Anmeldung beim Registergericht würde 
zu einem deutlich effizienteren Verfahren 
führen.

(Klaus Rellermeyer)

2. Opferrechtsreformgesetz
Stellungnahme des Bundes Deutscher Rechtspfleger zum Referentenentwurf des BMJ

Gegen den vorgelegten Referentenentwurf 
werden keine Einwendungen erhoben. Die 
vorgesehene Änderung des § 53 RVG gibt 
allerdings zu folgender Überlegung Anlass:

Nach dem neu eingefügten Absatz 3 soll der 
in Absatz 2 Satz 1 genannte Rechtsanwalt 
einen Anspruch aus einer Vergütungsverein-
barung nur dann geltend machen können, 
wenn das Gericht des ersten Rechtszuges 

bzw. – falls kein gerichtliches Verfahren an-
hängig wurde – das Gericht, das den Rechts-
anwalt als Beistand bestellt hat, auf Antrag 
des Rechtsanwalts hin festgestellt hat, dass 
der Nebenkläger, der nebenklageberechtigte 
Verletzte oder der Zeuge zum Zeitpunkt 
des Abschlusses der Vereinbarung allein auf 
Grund seiner persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse die Voraussetzungen für 
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe in 

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nicht er-
füllt hätte. § 52 Absatz 3 bis 5 RVG soll ent-
sprechend gelten. Diese Feststellung sollte 
dem Rechtspfleger übertragen werden.

Grundlage für die hier zu treffende Entschei
dung sind ausschließlich die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des ge-
nannten Personenkreises. Hätte der betrof
fenen Person aufgrund dieser Verhältnisse 
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Prozesskostenhilfe – unabhängig ob mit 
oder ohne Anordnung einer zu leistenden 
Zahlung – bewilligt werden müssen, könnte 
der Rechtsanwalt keinen Anspruch aus einer 
Vergütungsvereinbarung durchsetzen. Eine 
weitergehende materiellrechtliche Beurtei
lung des Sachverhaltes, insbesondere auf-
grund von Vorschriften aus dem bürger
lichen Recht (zu Beispiel Nicht- oder 
Schlechterfüllung) ist nicht erforderlich. 
Diese Wertung bleibt weiterhin den Zivil
gerichten vorbehalten.

Dem Rechtspfleger ist bereits heute die 
Entscheidung über die Änderung der zu 
leistenden Zahlungen im Rahmen der Pro-
zesskostenhilfe, etc. übertragen (vgl. § 20 
Nr. 4 und 5 RpflG). In Verfahren, in denen 

der Rechtspfleger originär zuständig ist, ist 
er auch für die Bewilligung der Prozessko-
stenhilfe zuständig. Mit der Beurteilung der 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse kennt er sich somit bestens aus.

Weitere strafverfahrensrechtliche Gründe 
bzw. ein Sachzusammenhang, die eine rich-
terliche Entscheidung erforderlich erschei-
nen lassen, sind nicht ersichtlich.

In diesem Kontext könnte gleichzeitig die 
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„3. die Entscheidung über Feststellungs
anträge nach den §§ 52 Abs. 2 und 53 Abs. 3 
RVG.“
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(Manfred Georg)
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3101 Ziffer 2 sowie eine Terminsgebühr 
gem. RVG-VV Vorb. 3 Absatz 3 i. V. m. 
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Zur Höhe der Grundbuchgebühr für die 
Eintragung eines GbR-Gesellschafterwech-
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München, Beschl. v. 24. 9. 2008 – 33 Wx 
179/08

FamRZ 3/2009 – S. 251:
Ein Berufsbetreuer, der für den Betreuten in 
einem Strafverfahren als Verteidiger auftritt, 
erhält dafür neben seiner Pauschvergütung 
keinen Aufwendungsersatz – LG Mainz, 
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ZInsO 3/2009 – S. 97 ff:
Zur Entlassung des Insolvenzverwalters aus 
wichtigem Grund durch den Rechtspfleger 

MittBayNot 1/2009 – S. 61 ff:
Durch einen vom Notar auf der Grundlage 
des § 15 GBO gestellten Eintragungsantrag 
erlangt der Erwerber keine i. S. des § 140 Ab- 
satz 2 S. 1 InsO geschützte Rechtsposition – 
BGH, Beschl. v. 8. 5. 2008 – IX ZR 116/07

Der Betrieb – Heft 5/2009 – S. 227:
Örtliche Zuständigkeit des Insolvenzge-
richts bei „gewerbsmäßiger Unternehmens-
bestattung“ – OLG Stuttgart, Beschl. v. 8. 1. 
2009 – 8 AR 32/08

EWiR 2/2009 – S. 55 ff:
Insolvenzrichter, nicht Amtsgerichtsprä-
sident ist zuständig für die Entscheidung 
über die Aufnahme in die Vorauswahlliste 
als Insolvenzverwalter – OLG Düsseldorf, 
Beschl. v. 15. 8. 2008 – I-3 VA 4/07

 ZInsO 4/2009 – S. 123 ff:
Die Schlussrechnungsprüfung im Insolvenz
verfahren – zwischen Legalitäts- und Legitimi- 
tätskontrolle – Aufsatz von RA Franke, RA 
Goth, Dipl.-jur. Firmenich, MLE, Hannover

ZIP 5/2009 – S. 201 ff:
Zur Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit 
nach § 17 InsO – Aufsatz des Fachausschus
ses Sanierung und Insolvenz des IDW

ZIP 5/2009 – S. 240 ff:
Keine Unterbrechung des Rechtsstreits 
durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vor Klagezustellung – BGH, Beschl. v. 
11. 12. 2008 – IX ZB 232/08

NJW-Spezial 4/2009 – S. 119:
Versagung der Restschuldbefreiung bei un-
vollständingen Angaben – BGH, Beschl. v. 
9. 10. 2008 – IX ZB 212/07

NJW-RR 22/2008 – S. 1547 ff:
Aufhebung/einstweilige Einstellung einer Tei- 
lungsversteigerung bei Beteiligtenwechsel – 
BGH, Beschl. v. 29. 11. 207 – V ZB 26/07

NJW-RR 22/2008 – S. 1597:
Zur Sicherheitsleistung des Bieters in der 
Zwangsversteigerung durch „aufgeteilten“ 

NJW 22/200 – S. 1580 ff:
Zur Höhe der Vergütung eines Sonderinsol
venzverwalters – BGH, Beschl. v. 29.  5. 
2008 – IX ZB 303/05

EWiR 23/2008 – S. 723 ff:
Wird auf  Antrag des Schuldners über sein 
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet, 
so ist eine von dem Schuldner dagegen einge
legte Beschwerde auch dann unzulässig, wenn 
sie auf die Rüge einer die Kosten des Verfah- 
rens nicht deckenden Masse gestützt wird – 
BGH, Beschl. v. 17. 2. 2008 – IX ZB 225/07

MDR 23/2008 – S. 1360:
Dem Begehren des Insolvenzverwalters, die 
Feststellung einer für unberechtigt gehal-
tenen Forderung zur Tabelle abzuwehren, 
kann das Rechtsschutzbedürfnis selbst dann 
nicht abgesprochen werden, wenn die vo-
raussichtliche Quote Null beträgt – BGH, 
Urt. 17. 7. 2008 – IX ZR 126/07

ZIP 49/2008 – S. 2308 ff:
Kein Wegfall der Insolvenzantragsflicht 
des GmbH-Geschäftsführers schon mit An-
tragstellung durch einen Gläubiger – BGH, 
Beschl. v. 28. 10. 2008 – 5 StR 166/08

ZIP 49/2008 – S. 2323 ff:
Zur Rückwirkung der Neuregelung 2006 
der Vergütung für den vorläufigen Insolven-
zverwalter, BGH, Beschl. v. 23. 10. 2008 – 
IX ZB 35/05

ZIP 50/2008 – S. 2371 ff:
Vergütungsansprüche des Sequesters aus 
erstem Konkurs keine Massekosten eines 
späteren Verfahrens – BGH, Beschl. v. 9. 10. 
2008 – IX ZR 168/07

ZIP 50/2008 – S. 2374 ff:
Wirksamkeit einer aufgrund dinglichen 
Arrests erfolgten Pfändung bis einen Monat 
vor Insolvenzeröffnung – KG, Beschl. v. 
11 7. 2008 – 1 AR 129/08 – 3 Ws 137/08

ZInsO 3/2009 – S. 72 ff:
Das Ende der Sowiesokosten? Aufsatz von 
Dr. Reinhard Reck zur Frage der Berück-
sichtigung der sogenannten Sowiesokosten 

Scheck – BGH, Beschl. v. 15. 5. 2008 – 
V ZB 122/07

MDR 23/2008 – S. 1348 ff und
NJW-RR 1/2009 – S. 62 ff:
Beschränktes Kündigungsrecht einer Spar-
kasse für Girokonten bei Kontenpfändung 
– OLG Karlsruhe, Urt. v. 26. 6. 2008 – 4 U 
196/07

NJW 1-2/2009 – S. 7 ff. und FamRZ 2009, 
Heft 2 – S. 111 ff:
Vollstreckungsschutz für eine natürliche 
Person bei Vollstreckung des Insolvenz
verwalters – BGH, Beschl. v. 16. 10. 2008 
– IX ZB 77/08

NJW 1-2/2009 – S. 81 ff:
Einstellung der Grundstückszwangsverstei-
gerung von Amts wegen nach Zahlungs-
nachweis durch Dritten im Versteigerungs-
termin – BGH, Beschl. v. 16. 10. 2008 – 
V ZB 48/08

MDR 1/2009 – S. 50 und
NJW-RR 1/209 – S- 25 ff:
Ein Gebot, das objektiv nicht geeignet ist, 
den von § 85a ZVG intendierten Schuld-
nerschutz zu verkürzen, wird nicht dadurch 
rechtsmissbräuchlich, dass auf der Grund-
lage rechtsirriger Vorstellungen der Gläubi-
gerin von einer Verkürzung des Schuldner-
schutzes auszugehen wäre – BGH, Bechl. v. 
9. 10. 2008 – V ZB 21/08

NJW 3/2009 – S. 167 ff:
Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen – 
BAG, Urt. v. 30. 7. 2008 – 10 AZR 459/07

MDR 2/2009 – S. 105 ff / NJW-RR 3/2009 
– S. 211 ff / JurBüro 2/2009 – S. 105 ff:
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurtei-
lung der Rechtmäßigkeit eines Pf ÜB ist die 
Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über das gegen den Beschluss 
eingelegte Rechtsmittel – BGH, Beschl. v. 
23. 10. 2008 – VII ZB 16/08

MDR 2/2009 – S. 108 und Fam RZ 2009, 
Heft 2 – S. 112:
Die Geltendmachung der Restschuldbefrei-
ung erfolgt im Wege der Vollstreckungsab-
wehrklage nach § 767 ZPO – BGH, Beschl. 
v. 25. 9. 2008 – IX ZB 205/06

MDR 2/2009 – S. 109:
Zur Frage der Verlängerung der Bietzeiten bei 
zeitgleicher Versteigerung mehrer Grund- 
stücke – BGH, Beschl. v. 28. 9. 2008 – V ZB 
18/08

FamRZ 4/2009 – S. 370 ff:
Zur Feststellung der Berufsmäßigkeit der 
Pflegschaft (m. Anmerkungen Bienwald) 
– OLG Naumburg, Beschl. v. 9. 7. 2009 – 
4 WF 123/07

       
RpflBI 2009, Heft 2, Seite 23 Rechtsprechung / Literatur

Insolvenzrecht

Zwangsvollstreckung



Inhaltsverzeichnis 
Rechtspflegerstudienheft 6-08

Roland Böttcher Dienstbarkeiten S. 161

Idris Harkan Furtun Reformbestrebungen zur Einführung des 
Rechtspflegers in der Türkei

S. 170

Peter Müller-Engelmann Die Akzeptanz des Rechtspflegers S. 172

Oliver Weber Erbrechtliche Besonderheiten – 
Nachlassrechtsklausur

S. 174

Literaturübersicht S. 182

Konsularisches Notariat

H.-J. von Schuckmann Poalrstern – Burkundungsrechtsklausur S. 182

Zeitschriftenschau S. 184

Fachhochschulnachrichten S. 186

Der Europäische Rechtspfleger S. 190

Informationen des BMJ S. 192

NJW-RR 22/2008 – S. 1540 ff:
Zur notwendigen Erbscheinsvorlage durch 
den Erben als Nachweis der Empfangsbe-
rechtigung für die Herausgabe des hinter-
legten Betrags – KG, Beschl. v. 22. 4. 2008 
– 1 VA 16/06

NJW-Spezial, Heft 1, 2009 – S. 27:
Ausschluss der Beratungshilfe in Steuer
sachen ist verfassungswidrig – BVerfG, 
Beschl. v. 14. 10. 2008 – 1BvR 2310/06

NJW-Spezial, Heft 1, 2009 – S. 29:
Für einen Gnadenantrag kann Beratungs-
hilfe bewilligt werden, und zwar nicht nur 
für eine Beratung, sondern auch für die Ver-
tretung – AG Köln, Beschl. v. 16. 9. 2008 – 
363 UR II 200/08

FamRZ 23/2008 – S. 2221 ff:
Im Vergütungsfestsetzungsverfahren hat der 
Rechtspfleger für den Fall, dass er die im Ver-
gütungsantrag enthaltenen Positionen nicht 
in vollem Umfang für berücksichtigungs
fähig hält, dem Antragsteller gegenüber eine 
konkrete Berechnung über die Höhe der 
festgesetzten Vergütung und Auslagen vor-
zunehmen – OLG Brandenburg, Beschl. v. 
5. 6. 2008 – 10 WF 1/08

EWiR 3/2009 – S. 95 ff:
Im Rahmen der Bewilligung von Prozessko-
stenhilfe kann der bedürftigen Partei eine 
Rechtsanwaltssozietät beigeordnet werden 
– BGH, Beschl. v. 17. 9. 2009 – IV ZR 
343/07

ZIP 4/2009 – S. 195 ff:
Wirkung der Antragsrücknahme im Zwangs- 
verwaltungsverfahren erst mit Aufhebungs-
beschluss – BGH, Beschl. v. 10. 7. 2008 – 
V ZB 130/07

NJW-RR 3/2009 – S. 158 ff / JurBüro 
2/2009 – S. 106 ff:
Absehen von Einzelausbietung bei Gesamt-
ausgebot in der Grundstückszwangsver-
steigerung – BGH, Beschl. v. 30. 10. 2008 
– V ZB 41/08

NJW 9/09 – S. 59 ff:
Auswirkungen der WEG-Novelle 2007 auf 
die Zwangsverwaltung – Wohngeldansprü-
che als Ausgaben der Zwangsverwaltung 
– LG Köln, Beschl. v. 16. 10. 2008 – 6 T 
437/08

                        
Sonstiges / Impressum RpflBI 2009, Heft 2, Seite 24

Verfahrensrecht

Impressum

Herausgeber:
Bund Deutscher Rechtspfleger e. V.
Am Fuchsberg 7, 06679 Hohenmölsen.

Verantwortlicher Redakteur:
Dipl.-Rpfl. (FH), Betriebswirt VWA Martin Haselmayer,
Am Fuchsheck 4, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Druck: 
Graphischer Betrieb Gieseking GmbH & Co. KG, 
Postfach 13 01 20, 33544 Bielefeld

Anzeigenverwaltung: 
Verlag Ernst und Werner Gieseking GmbH, PF 13 01 20, 33544 Bielefeld, 
Telefon: 0521 14674, Telefax 0521 143715
E-Mail:	 kontakt@gieseking-verlag.de

Es gilt z. Z. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1.1.2008 (gültig bis 31.12.2009).
Erscheinungsweise: Viermal jährlich, jeweils zu Beginn eines Quartals.

Der Bezug des RpflBl. ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für unverlangte Manuskripte kei-
ne Haftung. Signierte Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger dar.

Internet: 	 www.bdr-online.de
E-Mail:		  post@bdr-online.de






